
 

 

Familienzuschlag – Monatsbeträge in EUR - 
 

Gültig ab 01. Januar 2020 

 

Familienzuschlag Baden-Württemberg – Monatsbeträge in EUR - ab 01.01.2020 - 

         

Ehebezogener Teil des Familienzuschlags 152,34  Ehebez. Ehebez. Ehebez. Ehebez. Ehebez. Ehebez. 
(zur Hälfte) (76,17)  Teil + Teil + Teil + Teil + Teil + Teil + 
Kinderbezogener Teil des Familienzuschlags   1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 5 Kinder 6 Kinder 

- für das erste und zweite Kind jeweils 133,20        
- für das dritte und jedes weitere Kind jeweils 402,15  285,54 418,74 820,89 1.223,04 1.625,19 2.027,34 
          

Anrechnungsbetrag nach § 40 Satz 3 69,58  Eigenmittelgrenze bei Aufnahme einer anderen 

Person in eigene Wohnung (§ 41 Abs. 1 Nr. 5)  
ab 01.01.2020 

914,04 

 
 
 
 
 
 
 


